
Änderungsbedarf im NABEG (§5, §8 und §§ 34, 35) bei Entfall §§ 6, 7 NABEG 

Rot   = bisher im Gesetz, zu streichen 
Grün   = Vorschlag für neue Formulierungen 
Lila   = noch festzulegen 
Schwarz  = kann erhalten bleiben 

§ 5 Inhalt der Bundesfachplanung 

(1) Die Bundesnetzagentur bestimmt in der Bundesfachplanung zur Erfüllung der in § 1 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes genannten Zwecke Trassenkorridore von im Bundesbedarfsplan 
aufgeführten Höchstspannungsleitungen. Die Bundesnetzagentur prüft, ob der Verwirklichung des 
Vorhabens in einem Trassenkorridor überwiegende öffentliche oder private Belange entgegenstehen. 

(2) Die Bundesnetzagentur prüft insbesondere die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Raumordnungsgesetzes und die 
Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Sinne von § 3 Absatz 1 
Nummer 6 des Raumordnungsgesetzes. Die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung gilt nur, 
wenn die Bundesnetzagentur bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Raumordnungsplans 
nach § 9 des Raumordnungsgesetzes beteiligt worden ist und sie innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Mitteilung des rechtsverbindlichen Ziels nicht widersprochen hat. Der Widerspruch 
nach Satz 2 lässt die Bindungswirkung des Ziels der Raumordnung gegenüber der Bundesnetzagentur 
nicht entstehen, wenn das Ziel der Bundesfachplanung entgegensteht. Macht die 
Bundesfachplanung nachträglich ein Abweichen von den Zielen der Raumordnung erforderlich, kann 
die Bundesnetzagentur mit Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
innerhalb angemessener Frist, spätestens aber bis zum Abschluss der Bundesfachplanung, unter der 
Voraussetzung von Satz 3 nachträglich widersprechen. Muss infolge des nachträglichen Widerspruchs 
der Raumordnungsplan geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, hat die Bundesnetzagentur die 
dadurch entstehenden Kosten zu ersetzen. § 6 des Raumordnungsgesetzes bleibt unberührt. 

(2a) Soweit die Änderung oder Erweiterung einer Leitung, ein Ersatzneubau oder ein Parallelneubau 
beantragt und eine Bundesfachplanung durchgeführt wird, entfalten Ziele der Raumordnung, die den 
Abstand von Höchstspannungsleitungen zu Gebäuden oder überbaubaren Grundstücksflächen 
regeln, abweichend von Absatz 2 keine Bindungswirkung für die Bundesfachplanung. 

(3) Städtebauliche Belange sind zu berücksichtigen. Abweichend von § 7 des Baugesetzbuches sind 
nur § 7 Satz 6 und § 37 Absatz 3 des Baugesetzbuches entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Bundesnetzagentur ist zu einer Prüfung nur von solchen Alternativen verpflichtet, Gegenstand 
der Prüfung sind auch etwaige ernsthaft in Betracht kommende Alternativen von Trassenkorridoren, 
die sich nach den für die Bundesfachplanung angestellten Sachverhaltsermittlungen auf Grund einer 
überschlägigen Prüfung der insoweit abwägungsrelevanten Belange nach Maßgabe der § 1 Absatz 2 
und § 5 als eindeutig vorzugswürdig erweisen könnten. Bei der Durchführung der 
Bundesfachplanung für Vorhaben im Sinne von § 2 Absatz 6 des Bundesbedarfsplangesetzes zählen 
zu solchen Alternativen auch die Verläufe von Trassenkorridoren, die sich aus der Berücksichtigung 
von möglichen Teilverkabelungsabschnitten ergeben und insbesondere zu einer Verkürzung des 
Trassenkorridors insgesamt führen können. 

(5) Bei der Durchführung der Bundesfachplanung berücksichtigt die Bundesnetzagentur 
insbesondere folgende Belange: 

1.eine möglichst frühzeitige Inbetriebnahme des Vorhabens, 

2.einen möglichst geradlinigen Verlauf zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des Vorhabens, 



3.eine möglichst wirtschaftliche Errichtung und einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb des
Vorhabens.

Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden, soweit im Antrag des Vorhabenträgers eine Bündelung mit 
anderer linearer Infrastruktur dargestellt wird. 

(6) Bei der Durchführung der Bundesfachplanung für Offshore-Anbindungsleitungen ist der
Flächenentwicklungsplan gemäß § 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes in der jeweils geltenden
Fassung von der Bundesnetzagentur zu berücksichtigen.

(7) Für die Bundesfachplanung ist nach den Bestimmungen des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Strategische Umweltprüfung durchzuführen.

(8) Die Bundesnetzagentur darf die Bundesfachplanung in einzelnen Abschnitten der
Trassenkorridore durchführen. Dies gilt auch, wenn der Vorhabenträger keinen entsprechenden
Antrag gestellt hat.

§ 6 (weggefallen)

§ 7 (weggefallen)

§ 8 Unterlagen -> Einreichung des Antrags und der Unterlagen

Der Vorhabenträger legt der Bundesnetzagentur auf Grundlage der Ergebnisse der Antragskonferenz 
in einer von der Bundesnetzagentur festzusetzenden angemessenen Frist alle laut Untersuchungs-
rahmen nach § 7 Absatz 4 erforderlichen Unterlagen vor. Bei absehbarer Nichtwahrung der Frist ist 
rechtzeitig vor Fristablauf ein Verlängerungsantrag durch den Vorhabenträger bei der Bundesnetz-
agentur zu stellen. Die Bundesnetzagentur entscheidet über den Verlängerungsantrag nach 
pflichtgemäßem Ermessen.  

(1) Die Bundesfachplanung beginnt mit dem Antrag des Vorhabenträgers, welcher durch die
Einreichung der Unterlagen bei der Bundesnetzagentur erfolgt. Der Antrag kann zunächst auf
einzelne angemessene Abschnitte von Trassenkorridoren beschränkt werden.

(2) Der Vorhabenträger hat der Bundesnetzagentur nach vorausgegangener Aufforderung innerhalb
von [drei] Monaten eine geeignete Grundlage für die Festlegung des Untersuchungsrahmens nach §
39 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorzulegen; die Aufforderung kann bereits
ab der Aufnahme des Vorhabens in den Bundesbedarfsplan erfolgen.

(3) Die Unterlagen müssen enthalten:

1. den beabsichtigten Verlauf des Trassenkorridors sowie eine Darlegung der ernsthaft in
Betracht kommenden Alternativen,

2. bei Vorhaben im Sinne von § 2 Absatz 5 des Bundesbedarfsplangesetzes eine Kennzeichnung
von Erdkabel- und Freileitungsabschnitten in den in Frage kommenden Verläufen sowie die
Gründe, aus denen in Teilabschnitten ausnahmsweise eine Freileitung in Betracht kommt,

3. Erläuterungen zur Auswahl zwischen den Alternativen,
4. eine Darstellung des geplanten Vorhabens in allgemein verständlicher Form und
5. soweit ein vereinfachtes Verfahren der Bundesfachplanung nach § 11 für die gesamte

Ausbaumaßnahme oder für einzelne Streckenabschnitte durchgeführt werden soll, die
Darlegung der dafür erforderlichen Voraussetzungen.

(4) § 44 des Energiewirtschaftsgesetzes ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die
Bundesnetzagentur die nach § 44 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zuständige Behörde ist.

(5) Die Bundesnetzagentur prüft die Vollständigkeit der Unterlagen. § 21 Absatz 5 ist entsprechend
anzuwenden.



§ 34 Zwangsgeld 

Die Bundesnetzagentur kann ihre Anordnungen, insbesondere Fristsetzungen zur Antragstellung 
nach § 6 Satz 2 § 8 Abs. 2 und § 12 Absatz 2 Satz 4, und gesetzliche Fristen nach diesem Gesetz nach 
den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen geltenden Vorschriften durchsetzen. Die 
Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1 000 Euro und höchstens 10 Millionen Euro. Die 
Bundesnetzagentur kann abweichend von § 17 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes 
Zwangsmittel zur Durchsetzung einer Anordnung nach § 8 Satz 4 Abs. 4 Satz 1 oder § 18 Absatz 5 in 
Verbindung mit § 44 Absatz 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes auch gegenüber Behörden und 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts festsetzen. 

§ 35 Übergangsvorschriften 

(1) Bestehende Entscheidungen über die Bundesfachplanung, Genehmigungen und 
Planfeststellungsbeschlüsse sowie weitere bestehende Entscheidungen bleiben unberührt. Der 
Vorhabenträger kann bei Bundesfachplanungsverfahren, die vor dem 17. Mai 2019 beantragt 
wurden, bis zum 31. August 2019 einen Antrag auf den Verzicht auf die Bundesfachplanung nach § 
5a Absatz 3 stellen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, wird ein Bundesfachplanungsverfahren 
durchgeführt, auch wenn ein Fall des § 5a Absatz 1 oder Absatz 2 vorliegt. Wenn in einem Vorhaben 
bereits die Bundesfachplanung für einen Abschnitt abgeschlossen wurde, ist das 
Bundesfachplanungsverfahren auch in den anderen Abschnitten zu Ende zu führen. Die Frist nach § 6 
Satz 2 beginnt am 17. Mai 2019. 

(2) Bei Planfeststellungsverfahren, bei denen die Planunterlagen gemäß § 21 vor dem 29. Juli 2022 
eingereicht wurden, ist § 18 Absatz 3b nicht anzuwenden. Bei Planfeststellungsverfahren, bei denen 
die Planunterlagen gemäß § 21 nach Ablauf des 28. Juli 2022 eingereicht werden, kann der Träger 
des Vorhabens einen Antrag auf Nichtanwendung von § 18 Absatz 3b stellen. Der Antrag muss bis 
zum Ablauf des 29. Februar 2024 gestellt sein, andernfalls ist § 18 Absatz 3b im 
Planfeststellungsverfahren anzuwenden. 

(3) Der Träger des Vorhabens kann einen Antrag auf Nichtanwendung von § 5 Absatz 2a stellen. Der 
Antrag muss bis zum Ablauf des 29. Februar 2024 gestellt sein, andernfalls ist § 5 Absatz 2a in der 
Bundesfachplanung anzuwenden. In einem Antrag auf Nichtanwendung des § 5 Absatz 2a ist zugleich 
ein Antrag auf Nichtanwendung des § 18 Absatz 3b zu sehen, mit der Folge, dass im 
Planfeststellungsverfahren § 18 Absatz 3b nicht anzuwenden ist. 

(4) Der Träger des Vorhabens kann einen gesamthaften Antrag auf Nichtanwendung von § 1 Absatz 2 
Satz 2 und 3 sowie § 18 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 4a stellen. Der Antrag muss bis zum Ablauf des 
29. Februar 2024 gestellt sein, andernfalls sind § 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 und § 18 Absatz 4 Satz 2 und 
Absatz 4a im Planfeststellungsverfahren anzuwenden. 

(5) Der Träger des Vorhabens kann einen Antrag auf Anwendung von § 5 Absatz 5 in seiner bis zum 
Ablauf des 29. Dezember 2023 geltenden Fassung stellen. Der Antrag muss bis zum Ablauf des 29. 
Februar 2024 gestellt sein, andernfalls ist § 5 Absatz 5 in seiner ab dem 29. Dezember 2023 
geltenden Fassung in der Bundesfachplanung anzuwenden. In einem Antrag auf Anwendung von § 5 
Absatz 5 in seiner bis zum Ablauf des 29. Dezember 2023 geltenden Fassung ist zugleich ein Antrag 
auf Nichtanwendung des § 18 Absatz 4 Satz 2 zu sehen, mit der Folge, dass im 
Planfeststellungsverfahren § 18 Absatz 4 Satz 2 nicht anzuwenden ist. 

(6) Bei Planfeststellungsverfahren, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 begonnen werden, kann der 
Vorhabenträger bei der Antragstellung verlangen, das Verfahren nach den §§ 19 bis 21 in der bis zum 
29. Dezember 2023 geltenden Fassung zu führen. Im Fall eines solchen Verlangens ist auch § 33 
Absatz 1 Nummer 3 in der bis zum Ablauf des 29. Dezember 2023 geltenden Fassung anzuwenden. 



(7) Der Träger des Vorhabens kann eine Führung des Verfahrens nach §§ 5 bis 8 in der bis zum Ablauf 
des [1 Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung beantragen. Der Antrag muss innerhalb 
eines Monats nach [Inkrafttreten des Gesetzes] gestellt werden.  

 


